
Objekttyp: Advertising

Zeitschrift: Schweizer Monatshefte : Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur

Band (Jahr): 90 (2010)

Heft 982

PDF erstellt am: 16.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Positionen Direkte Demokratie

die Grundsatzentscheidung, um die es im Streit zwischen
Singularisten und Pluralisten geht, für bedrohlich aktuell,
vielleicht sogar bald für aktuell bedrohlich.

In der seit August 2003 gültigen Neufassung von Art. 139
der schweizerischen Bundesverfassung, der das Initiativrecht
regelt, lautet der zweite Absatz jetzt wie folgt: «Verletzt die

Initiative die Einheit der Form, die Einheit der Materie oder

zwingende Bestimmungen des Völkerrechts, so erklärt die
Bundesversammlung sie für ganz oder teilweise ungültig.» Was zum
ius cogens, zum zwingenden Völkerrecht gehört, ist im
einzelnen umstritten. Allgemeine Übereinstimmung herrscht
in bezug auf die folgenden Bestimmungen: Verbot des

Völkermordes und von Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
Verbot von Verstössen gegen das humanitäre Völkerrecht,
insbesondere gegen Art. 3 der Genfer Konvention, Verbot
der Folter und der Sklaverei.

Dieser Katalog der Verbote und der in ihm enthaltenen
Rechte deckt sich jedoch keineswegs mit den in Art. 7 bis

28 der schweizerischen Bundesverfassung festgeschriebenen

Grundrechten. Deren Bestimmungen gehen sehr viel weiter.
Was geschieht nun, falls eine Initiative eines oder mehrere
dieser Grundrechte antastet? Wenn sie etwa das Recht auf
Bewegungsfreiheit Art. 10), das Recht auf Hilfe in Notlagen
Art. 12), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis Art.

13), das Recht auf das öffentliche Bekenntnis der religiösen
Überzeugung Art. 15) oder das Recht auf Versammlungsfreiheit

Art. 22) in Frage stellt? Nach dem Wortlaut von
Art. 139, Abs. 2 ist dies kein Hindernis für die Bundesversammlung,

eine Initiative für gültig zu erklären. Ich höre
schon den Chor der Entrüsteten: Aber wir wollen doch die
Grundrechte nicht antasten! Das will niemand! Wir wollen
sie doch nur konkretisieren, präzisieren, verwesentlichen.
Gewiss. Nur. Auch dieser Weg zur Hölle ist mit den besten

Vorsätzen gepflastert.)

Man könnte über die Idee eines Verfassungsgerichts
nachdenken – doch dürfte dies wiederum einer Politisierung
des höchsten Gerichts Vorschub leisten. Wir sollten deshalb,
meine ich, in Art. 139, Abs. 2 den Zusatz «oder die von
der Bundesverfassung garantierten Grundrechte» einfügen.
Das Projekt Demokratie, wie es vor mehr als 300 Jahren in
Westmitteleuropa begonnen hat, fusst darauf, dass der Wille
der Minderheiten zur Mehrheitsmacht ebensowenig zu
entmutigen oder gar zu brechen ist wie ihre Achtung vor jeglicher

anderen Minderheit, insbesondere vor ihrer letzten und
unteilbaren Einheit: dem Individuum. Widerstehen wir also

demgemäss jedem Versuch, dem gewaltfreien Wettbewerb
gleichberechtigter Minderheiten um die künftige Mehrheit,
der demokratische Gesellschaften begründet und rechtfertigt,
die Grube zu graben, in der die Demokratie schliesslich
beerdigt würde.

Wolfram Malte Fues, geboren 1944, ist ausserordentlicher
Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Basel.
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Musik statt Mord: Donna Leon auf den
Spuren der Tiere in Händels Opern.

Mit wunderschönen Bildern von Michael
Sowa und 12 Händel-Arien gespielt von ›

Il Complesso Barocco‹, dirigiert
von Alan Curtis.

Donna Leon
Tiere und Töne
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Mit Bildern von Michael Sowa

Diogenes
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Mit Bildern von Michael Sowa und einer CD
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Wenn Donna Leon sich weder bekochen lässt noch

Krimis schreibt, dann hört sie Musik. Im vorliegenden

Buch sind ihre Lieblingsarien versammelt, begleitet von
12 fabelhaften Texten über Löwe, Nachtigall, Frosch,

Elefant und viele mehr. Illustriert von Michael Sowa.
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